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Stellungnahme zu dem „Entwurf eines Gesetzes für ein 
steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland“ der Fraktionen 
CDU/CSU und SPD (BT-Drs. 21/323) 

wir begrüßen die Initiative der Bundesregierung sowie der 
regierungstragenden Fraktionen, steuerliche Entlastungen für die 
Unternehmen in Deutschland nun zügig zu beschließen und in 
Kraft zu setzen.  

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene schrittweise Senkung des 
Körperschaftsteuersatzes ab 2028 von derzeit 15 % bis auf 10 % 
ab 2032 ist ein wichtiger und richtiger Schritt hin zu einer wett-
bewerbsfähigen Unternehmensbesteuerung. Denn derzeit ist 
Deutschland mit einer Gesamtsteuerbelastung von Körperschaften 
unter Berücksichtigung der zusätzlichen Gewerbesteuer in Höhe 
von insgesamt rd. 30 % im internationalen Vergleich Hochsteuer-
land. Eine zügigere Reduzierung des Körperschaftsteuersatzes 
wäre daher wünschenswert gewesen, um der deutschen Wirtschaft 
einen rasch wirkenden Wachstumsimpuls zu geben. 

Auch die Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA 
für die kommenden zweieinhalb Jahre ist ein positives Signal für 
die deutsche Wirtschaft, das insbesondere für mittelständische 
Unternehmen einen wichtigen Investitionsimpuls setzen kann. 
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Für steuerbefreite Förderkreditinstitute nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG bedarf es im Gesetz jedoch 
noch einer Klarstellung, um eine etwaige steuerliche Ungleichbehandlung zu verhindern. 

Für diese Kreditinstitute sollte parallel zu der schrittweisen Senkung des Körperschaftsteuer-
satzes die sogenannte Definitivbelastung ebenfalls von 15 % auf 10 % reduziert und dies in 
§ 44a Abs. 8 EStG auch ausdrücklich festgeschrieben werden. In der Vergangenheit bestand
und derzeit besteht ein „Gleichlauf“ zwischen dem geltenden Körperschaftsteuersatz und dem
Steuersatz für ermäßigt zu besteuernde Kapitalerträge.

Aus der Fußnote 3 auf Seite 17 des Gesetzesentwurfs könnte man diese Folgewirkung zwar 
bereits herauslesen. Die Absenkung der Definitivbelastung sollte sich jedoch im Gesetzes-
wortlaut wiederfinden, um in dieser wichtigen Frage Rechtssicherheit herzustellen. 

Petitum:  
Der Gleichlauf der Definitivbelastung steuerbefreiter Förderinstitute mit der Absenkung des 
Körperschaftsteuersatzes sollte ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen werden. 

Zudem sollte geprüft werden, welche zusätzlichen Auswirkungen sich in weiteren Vorschriften 
aufgrund der Absenkung des Körperschaftsteuersatzes ergeben, etwa in § 36a EStG oder § 44a 
Abs. 8, 9 und 10 EStG. 

Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft 
Bundesverband deutscher Banken 


